
Schaltereignisse

StPO). Die Untersuchungsorgane 
sind verpflichtet, für die Stellung der 
S. zu sorgen.

Schadenshöhe: finanzieller Ausdruck 
des durch eine Straftat oder ein ande
res schädigendes Ereignis entstande
nen tatsächlichen Schadens. Als 
Folge einer Rechtsverletzung kann 
der Schaden, und damit die S., neben 
der Art und Weise der Tatbegehung 
(-> Tatintensität), dem Grad des Ver
schuldens u. a. Grundlage für die 
Einstufung der Rechtsverletzung als 
Verfehlung, Vergehen oder Verbre
chen sowie auch ein Maßstab für die 
Gesellschaftswidrigkeit oder -gefähr- 
lichkeit der strafbaren Handlung und 
damit Kriterium der -» Strafzumes
sung sein. Bei der Ermittlung der S. 
im Strafverfahren ist auch soweit als 
möglich der konkret meß- und nach
weisbare Folgeschaden zu berück
sichtigen, soweit sich das Verschul
den des Täters auch darauf erstreckt.

Schädlingsbekämpf ungs- und Pflan
zenschutzmittel: Pestizide und Her
bizide, Mittel zur Bekämpfung von 
tierischen und pflanzlichen Organis
men, die den Menschen, seine Vorräte 
an Lebensmitteln und Materialien 
sowie die Nutztiere und Nutzpflanzen 
schädigen. Neben physikalischen 
Methoden und biologischen Mitteln 
zur Schädlingsvernichtung werden 
vorwiegend chemische Substanzen 
eingesetzt, die bei unbeabsichtigter 
(-* Unfall) oder beabsichtigter Auf
nahme (-* Selbsttötung) bzw. Ver
abreichung (Tötung) über Atmung, 
Haut, Schleimhäute oder Magen
darmkanal den menschlichen Or
ganismus schädigen oder töten kön
nen. Die Einteilung erfolgt nach An
wendungsgebieten, z. B. Herbizide 
(Unkrautvernichtungsmittel), Insek
tizide (gegen Schadinsekten), Ro- 
dentizide (gegen Nagetiere) usw. Be
deutsam sind auch Restbestände von

Präparaten, die nicht mehr im Handel 
sind (z. B. Arsen- und Thalliumver
bindungen oder Nikotin u. ä. m.). S. 
sind durch falsche Anwendung (Eim 
satz auf oder unmittelbar neben 
Weide- und Futterflächen, Bienen
weide), ungenügend sichere Lage
rung (Erreichbarkeit für Tiere) oder 
Vermischung mit Futtermitteln oft 
Ursache für auf tretende Tierverluste 
in der Landwirtschaft oder Binnen
fischerei.

Schallaufzeichnung: sind auf Auf
zeichnungsträgern (Schallspeichern) 
gespeicherte -> Schallereignisse. Die 
wichtigsten Aufzeichnungsverfahren 
sind: die Magnettonaufzeichnung 
(-» Magnetband oder andere ma
gnetisierbare Materialien als Auf
zeichnungsträger); das Nadeltonver- 
fahren (Schallplatte als Aufzeich
nungsträger); das Lichttonverfahren 
(Tonfilm als Aufzeichnungsträger). 
Handelt es sich um Aufzeichnungen 
kriminalistisch relevanter Schall
ereignisse, so können das auch -* 
Aufzeichnungen in strafprozessua
lem Sinn sein.

Schalldämpfer: Vorrichtung zur
Minderung von Geräuschen, vor
nehmlich der Auspuffgeräusche von 
Kraftfahrzeugen. S. für Schußwaffen 
vermindern den Mündungsknall. Sie 
bestehen in der Regel aus einem auf 
die Laufmündung auf gesteckten bzw. 
aufgeschraubten Rohr, in dem sich 
mehrere Lamellen in verschiedener 
Anordnung befinden. [84]

Schallereignisse: sind ihrer physika
lischen Natur nach Schwingungs
erscheinungen, die von schwingenden 
Körpern (Schallquellen) ausgehen 
und sich allseitig in schwingungs
fähigen Medien (Luft, Körper) wellen
förmig ausbreiten. Mit unterschied
lich großen Anteilen setzt sich ein S. 
aus Tönen, Klängen und Geräuschen
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